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Das grundsätzliche Verbot gilt so lange, 
bis die EU-Kommission die Prüfung dieser 
Angaben abgeschlossen und sie in die 
Listen der zugelassenen gesundheitsbezo-
genen Angaben aufgenommen hat, so-
fern die Verwendung der Angaben nicht 
bereits nach einer Übergangsregelung 
zulässig ist.

Das deutsche Unternehmen Novel Nutrio-
logy vertreibt ein Nahrungsergänzungsmit-
tel, das Safran- und Melonensaft-Extrakte 
enthält. Das Unternehmen warb für das 
Nahrungsergänzungsmittel damit, dass 
diese Extrakte stimmungsaufhellend wirk-
ten sowie Stressgefühle und Erschöpfung 
reduzierten. 

Ein deutscher Wirtschaftsverband ver-
klagte Novel Nutriology vor den deut-
schen Gerichten auf Unterlassung dieser 
Angaben, die unionsrechtswidrig seien. 
Zu dieser Fragestellung hat der Bundes-
gerichtshof den Gerichtshof um Vorabent-
scheidung ersucht. Der Gerichtshof stellt 
fest, dass nach einer Verordnung aus dem 
Jahr 2006 die Verwendung gesundheits-
bezogener Angaben bei der Werbung für 
Lebensmittel und Nahrungsergänzungs-
mittel grundsätzlich verboten ist. Die 
Verwendung kann zulässig sein, sofern 

es sich um von der Kommission zugelas-
sene und in die Liste der zugelassenen 
gesundheitsbezogenen Angaben aufge-
nommene Angaben handelt. Allerdings 
hat die Kommission ihre Prüfung der ge-
sundheitsbezogenen Angaben über p� anz-
liche Stoffe ausgesetzt und sie daher noch 
nicht in die Listen zulässiger gesundheits-
bezogener Angaben aufgenommen. 

Die Prüfung und das Erfordernis einer Zu-
lassung durch die Kommission sollen si-
cherstellen, dass gesundheitsbezogene An-
gaben wissenschaftlich abgesichert sind, 
wodurch die Verbraucher und die mensch-
liche Gesundheit geschützt werden sol-
len. Daher dürfen gesundheitsbezogene 
Angaben zu p� anzlichen Stoffen derzeit 
nicht bei der Werbung für Nahrungsergän-
zungsmittel verwendet werden.

Etwas anderes kann gelten, wenn die ge-
forderten Angaben unter eine Übergangs-
regelung fallen, die in der Verordnung 
aus dem Jahr 2006 vorgesehen ist. Nach 
den Angaben des Bundesgerichtshofs ist 
dies vorliegend nicht der Fall. Es handelt 
sich nämlich um gesundheitsbezogene 
Angaben über psychische Funktionen, 
die in Deutschland vor dem Inkrafttreten 
der Verordnung keiner Bewertung unter-

zogen und nicht zugelassen wurden. Für 
solche Angaben hätte vor dem 19. Januar 
2008 bei der zuständigen nationalen Be-
hörde ein Zulassungsantrag gestellt wer-
den müssen, was Novel Nutriology nicht 
getan hat.
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Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-386/23

Keine Werbung mit gesundheitsbezo-
genen Angaben über p� anzliche Stoffe 
Die Werbung mit gesundheitsbezogenen Angaben über p� anzliche Stoffe ist derzeit verboten, urteilte der EuGH in 
einer Vorabentscheidung, die durch den Bundesgerichtshof angefordert worden ist. 

Mit einem Vorabentscheidungsersu-

chen haben die Gerichte der Mitglied-

staaten die Möglichkeit, dem Gerichts-

hof im Rahmen eines Rechtsstreits, 

über den sie zu entscheiden haben, 

Fragen betreffend die Auslegung des 

Unionsrechts oder die Gültigkeit einer 

Handlung der Union vorzulegen. Der 

Gerichtshof entscheidet dabei nicht 

den beim nationalen Gericht anhän-

gigen Rechtsstreit. Dieser ist unter Zu-

grundelegung der Entscheidung des 

Gerichtshofs vom nationalen Gericht 

zu entscheiden. Die Entscheidung des 

Gerichtshofs bindet in gleicher Weise 

andere nationale Gerichte, wenn diese 

über vergleichbare Fragen zu be� nden 

haben.
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